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Die LAG-SH ist 2021 dem Netzwerk „INSEA – Initiative für Selbstmanagement und aktives Leben“ für die Umsetzung des Selbstmanagement-Programms „Gesund und aktiv leben“ in Deutschland beigetreten. INSEA basiert auf einem ursprünglich an der amerikanischen Universität Stanford entwickelten Selbstmanagement-Programm, das sich an Menschen mit chronischen Erkrankungen oder ihre Angehörigen richtet. Das Programm unterstützt Betroffene und Angehörige dabei, besser mit ihrer Erkrankung oder Beeinträchtigung zurechtzukommen. Bis Ende 2024 war die bundesweite Koordinierungsstelle des Programms an der Patientenuniversität Hannover angesiedelt. Mit dem Start der bei der DAG SHG angesiedelten Bundeskoordination ist eine Ausweitung des Angebots auf weitere Standorte in Deutschland sowie die Verbreitung der Kursangebote von INSEA im Setting der Selbsthilfe vorgesehen. 

Seit 2022 bieten wir den Kurs „Gesund und aktiv leben“ an verschiedenen Standorten an. Geleitet werden die Kurse von ausgebildeten Kursleiter*innen (immer zwei im Tandem). 
In den Kursen werden drei Schwerpunkte gesetzt: Wissensvermittlung, Bewältigung sowie gezielte Vermittlung von Techniken. Der Kurs geht über 6 Wochen. Die Teilnehmenden treffen sich einmal wöchentlich für jeweils 2,5 Stunden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Das Kursangebot ist krankheitsübergreifend. Es spielt keine Rolle, ob es sich um eine psychische oder körperliche, seltene oder häufige Erkrankung handelt. Im Kurs werden keine Informationen zu einzelnen Krankheitsbildern vermittelt. Es werden auch keine Empfehlungen zu Therapien, Behandlungen oder Medikamenten gegeben, Die Kursteilnahme kann Ihre Therapie und Behandlung sowie den Arztbesuch ergänzen, aber nicht ersetzen. 

Termine für unsere nächsten INSEA-Kurse: 

20.10.2026 in Brandenburg an der Havel

30.10.2026 Online-Kurs 

Nähere Informationen auch unter: www.insea-aktiv.de 

Wir sind immer daran interessiert neue Kursleiter*innen ausbilden zu lassen. Die Ausbildung zum Kursleiter findet 1x jährlich in Hannover statt (4 Tage). Die Kosten (Schulung, Unterkunft, Reisekosten) werden von uns übernommen. Die diesjährige Kursleiterschulung fand vom 9. bis 12. Juni statt. 
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(Deutsches Ärzteblatt vom 01.06.2026)

Die künftige Finanzierung des Rettungsdienstes sorgt für Ärger zwischen Brandenburgs Gesundheitsminister René Wilke und den Brandenburger Landkreisen. In der Märkischen Allgemeinen Zeitung hatte Wilke angekündigt, den Rettungsdienst nicht mehr über ein Satzungsmodell, sondern über eine Verhandlungsmodell finanzieren zu wollen. Dabei sollen die Kommunen ihre Kalkulation und Satzung mit den Krankenkassen abstimmen, bevor diese von den Kreistagen oder Stadtverordnetenversammlungen verabschiedet werden. Kann man sich im Konfliktfall nicht einigen, soll es ein geordnetes Schiedsverfahren geben. Die Landkreise wiesen das umgehend zurück. Sie sind der Meinung, der Minister hätte mit seinen Äußerungen den Versuch unternommen, den Landkreisen die Verantwortung für den Streit zwischen den Landkreisen und den Krankenkassen über die Finanzierung des Rettungsdienstes zuzuschieben. In den meisten Landkreisen würden nach wie vor keine Verständigungen mit den Krankenkassen vorliegen. Insofern treffe es nicht zu, dass die Kassen nun die Finanzierung der Fehlfahrten und Fehleinsätze übernähmen. Das Brandenburgische Rettungsdienstgesetz gehe von einer kostendeckenden Finanzierung des Rettungsdienstes aus. Das veranschlagte Gebührenaufkommen solle die voraussichtlichen Kosten des jeweiligen Trägers des Rettungsdienstes decken. Die aktuellen Finanzierungsunsicherheiten stünden nach Angaben des Landkreistages jedoch zunehmend im Spannungsverhältnis zu diesem gesetzlichen Grundsatz. Minister Wilke betont, dass er mit dem Landkreistag in laufenden Gesprächen sei. Er sehe nicht, dass man zu dem bis dato geltenden Modell zurückkehren könnte. Man müsse jetzt sehen, wie man den Prozess besser strukturieren und nach vorne gehen könne. Die Lage bei den Rettungsfahrten sei insgesamt vertrackt. Das Ministerium habe keinen Hebel, um Kommunen und Krankenkassen zu einer Einigung zu bewegen. 

Wilke korrigiert Aussagen zu weiteren Klinikschließungen 
(Deutsches Ärzteblatt vom 03.06.2026)

Brandenburgs Gesundheitsminister René Wilke hatte erst kürzlich im Rundfunk Berlin-Brandenburg erklärt, mit weiteren Schließungen von Krankenhäusern zu rechnen. Jetzt rechnet Wilke nicht unmittelbar mit weiteren Insolvenzen von Kliniken in Brandenburg. Die Lage der Krankenhäuser im Land sei zwar kritisch und man rede über ein System, das unter Druck stehe. Der Landesregierung seien jedoch keine Signale bekannt, dass sich ein Träger zurückziehen wolle. Das System stehe laut Wilke aber an einer Wegscheide. So wurde im Gesundheitsausschuss des Brandenburger Landtags am 3. Juni auch über die Ankündigung des Evangelischen Diakonissenhauses Teltow-Lehnin debattiert, die Kinderklinik in Ludwigsfelde zum 31. Juli zu schließen. Wilke verwies darauf, dass die Kinderklinik in Ludwigsfelde im Durchschnitt nur drei Patienten pro Tag behandele. In 30 Kilometern Entfernung befänden sich weitere Kinderkliniken. Die Verzögerungen bei der Krankenhausreform des Bundes sorgen auch für eine Verzögerung beim Krankenhausplan des Landes Brandenburg. Der Entwurf des fünften Krankenhausplans soll im ersten Quartal 2027 erstellt werden. Die verbindliche Zuweisung der Leistungsgruppen an die Kliniken werde zum 1. Januar 2028 erfolgen. 

Wilke setzt bei Hausärztemangel in Brandenburg auf Kommunen
(Deutsches Ärzteblatt vom 05.06.2026)

Brandenburgs Gesundheitsminister René Wilke setzt bei der Suche nach neuen Hausärzten verstärkt auf die Kommunen. Im Gesundheitsausschuss des Brandenburger Landtags zeigte sich Wilke über die Versorgungssituation bei den Hausärzten besorgt. Im Land gebe es nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KVBB) derzeit mehr als 300 unbesetzte Versorgungsaufträge. In 21 von 46 Regionen drohe eine Unterversorgung. „Wir haben einen demografischen Druck von zwei Seiten: Die Ärzte werden älter und gehen in den Ruhestand – und die Patienten werden älter und bräuchten eigentlich mehr Ärzte“, so der Gesundheitsminister. Perspektivisch würden MVZ (medizinische Versorgungszentren) und Polikliniken zunehmen. Auch Freizeitangebote und die Rundumattraktivität von Orten seien ein entscheidender Faktor bei der Gewinnung medizinischen Personals. Generell zeigt die Situation bei den Hausärzten, wie wichtig es sei, mit der GKV-Reform des Bundes das ambulante System nicht weiter zu schwächen und die Rolle der Krankenhäuser in der ambulanten Versorgung weiter zu stärken. Insgesamt bleibt die hausärztliche Versorgung aber eine der größten Herausforderungen in der Brandenburger Gesundheitspolitik. 

Versorgung sichern, Belastung begrenzen: Brandenburg fordert Nachbesserungen an der GKV-Reform
(MASGZ Pressemitteilung vom 11.06.2026)

Brandenburg macht sich im Bundesrat für konkrete Nachbesserungen bei der Reform der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Reform) stark. Auf Initiative von Gesundheitsminister René Wilke bringt Brandenburg gemeinsam mit weiteren Ländern mehrere Anträge ein. Diese fokussieren sich darauf, die Gesundheitsversorgung durch Krankenhäuser, ambulante Praxen und Apotheken zu sichern und den Bund stärker in die finanzielle Verantwortung zu nehmen. 
Brandenburg fordert durch eigene Anträge oder durch gemeinsame Anträge mit anderen Ländern z.B.: 
· eine Streichung der vorgesehenen Deckelung des Pflegebudgets in Krankenhäusern
· eine Streichung der Fixkostenbegrenzung für hausärztliche Praxen
· eine Streichung der vorgesehenen Erhöhung des Apothekenzuschlags 
· eine auskömmliche Finanzierung der Beiträge für Bürgergeldempfänger*innen 
· eine Streichung der Kürzung und eine Dynamisierung des sogenannten Bundeszuschusses 




Tipps & Informationen 

Berufskrankheit “Parkinson durch Pestizide“ 
(BMAS Pressemeldung vom 27.05.2026)

Das Bundeskabinett hat am 27.05.2026 die 7. Verordnung zur Änderung der Berufskrankheiten-Verordnung beschlossen. Mit der Verordnung wird die Krankheit “Parkinson-Syndrom durch langjährig, häufig und selbst angewendete Pestizide“ in die Berufskrankheitenlisten aufgenommen. Von dieser Berufskrankheit können in erster Linie Personen betroffen sein, die im Bereich der Landwirtschaft, des Gartenbaus und der Forstwirtschaft sowie der Landschaftspflege tätig sind oder waren. Die Berufskrankheit ist allerdings nicht darauf beschränkt. Darüber hinaus wurden und werden Pestizide z. B. zur Pflege von Gleis- und Sportanlagen, zur Schädlingsbekämpfung in Städten, Gebäuden sowie in der Nutztierhaltung und im Pflanzenfachhandel eingesetzt. Mit der Aufnahme in die Liste der Berufskrankheiten wird Rechtssicherheit über die jeweiligen Anerkennungsvoraussetzungen einer Erkrankung geschaffen. Die Verordnung folgt dabei den Empfehlungen des Ärztlichen Sachverständigenbeirats Berufskrankheiten beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Der Bundesrat muss der Änderungsverordnung noch zustimmen. Betroffene können sich aber bereits jetzt an ihren Arzt oder ihren Unfallversicherungsträger wenden. 

Pflegeversicherung soll durch Sparpläne und Zusatzbelastungen saniert werden
(Deutsches Ärzteblatt vom 04.06.2026)

Die Finanzlage in der gesetzlichen Pflegeversicherung ist dramatisch. Mit einem Spar- und Mehrbelastungsgesetz will Bundesgesundheitsministerin Nina Warken nun gegensteuern. Die jüngste Beitragsanhebung um 0,2 Punkte Anfang des vergangenen Jahres hatte wenig Entlastung von den Finanzsorgen gebracht. Für kommendes Jahr wird weiterhin ein Minus in der Pflegeversicherung von 7,6 Milliarden Euro erwartet. Der künftige Bedarf in der Pflegeversicherung soll mit Mehreinnahmen und Einsparungen gedeckt werden. Die Mehreinnahmen sollen u.a. durch die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze, die Erhöhung der Zuschläge für Kinderlose und einen Beitrag für geringfügig Beschäftigte generiert werden. Vorgesehen ist auch, die beitragsfreie Mitversicherung einzuschränken. Konkret angedacht ist ein Beitragszuschlag von 0,52 Prozentpunkten für die Pflegeversicherung, wenn Ehegatten oder Lebenspartner beitragsfrei mitversichert sind. Hier sieht der Gesetzentwurf eine ganze Reihe von Ausnahmen vor. So wird der Beitragszuschlag nicht erhoben, wenn das Mitglied oder der versicherte Ehegatte oder Lebenspartner ein Kind hat, das das siebte Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Ebenso als Ausnahmefall gilt, wenn ein Kind außerstande ist, sich selbst zu unterhalten (etwa wegen einer Behinderung). Der Zuschlag entfällt auch dann, wenn der versicherte Ehegatte oder Lebenspartner einen Angehörigen mit mindestens Pflegegrad 2 (wenigstens zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf regelmäßig mindestens zwei Tage in der Woche) in seiner häuslichen Umgebung pflegt oder eine Freistellung von der Arbeitsleistung in Anspruch nimmt. Kinder bleiben in der Familienversicherung weiterhin beitragsfrei versichert. Weitere Einsparungen soll die Reduzierung der Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen bringen. Geplant sind darüber hinaus die Reduzierung des Entlastungsbetrags im Pflegegrad 1 um die Hälfte. Um Kosten einzusparen und Pflegebedürftigkeit so weit wie möglich hinauszuzögern, zu reduzieren bzw. zu stabilisieren, soll die Kranken- und Pflegeversicherung künftig konsequenter auf präventive und rehabilitative Maßnahmen ausgerichtet werden. Um die gesundheitliche und pflegerische Situation von Betroffenen im Umfeld der häuslichen Pflege zu verbessern und deren Selbstständigkeit zu erhalten, soll es ab Januar 2028 für alle Pflegebedürftigen einen Anspruch auf eine professionelle Pflegebegleitung geben. Entlastung für Pflegeeinrichtungen erhofft sich das Gesundheitsministerium auch vom verstärkten Einsatz von Technik und Digitalisierung. Einrichtungen sollen deshalb über ein entsprechendes Förderprogramm Gelder für die Digitalisierung nutzen können. 

Krankenkassen erwirtschaften eine Milliarde Euro Überschuss 
(Deutsches Ärzteblatt vom 03.06.2026)

Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) hat im ersten Quartal 2026 Überschüsse von mindestens einer Milliarde Euro erwirtschaftet. Ursache dafür ist allerdings die Anhebung der Zusatzbeiträge der Kassen. Die Ausgaben liegen weiterhin über den Einnahmen. Trotz der Mehreinnahmen befürchten die Kassenverbände, dass die Versicherten im kommenden Jahr höhere Beiträge zahlen müssen. Daran änderten auch die Spargesetze von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken nichts. VDEK-Vorsitzende Ulrike Elsner betont, dass mindestens das im Kabinettsentwurf vorgesehene Einsparvolumen realisiert werden muss, um im nächsten Jahr Beitragssatzerhöhungen zu vermeiden. 

Geplante Einschnitte der Pflegereform gefährden das Leben vieler pflegebedürftiger Menschen und ihrer Angehörigen 
(kobinet Nachrichten vom 08.06.2026)

Der Allgemeine Behindertenverband Deutschland (ABiD e.V.) warnt eindringlich vor den massiven negativen Folgen der geplanten Pflegereform des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Besonders der Wegfall der Verhinderungspflege durch vertraute Personen, die zusätzliche Belastung der ohnehin überlasteten Pflegedienste sowie Kürzungen bei Leistungen für pflegende Angehörige würden viele Betroffene in existenzielle Not bringen und das Risiko von Pflegearmut erhöhen. Der Vorsitzende des ABiD e.V. Marcus Graubner, der selbst pflegender Angehöriger ist, berichtet aus eigner Sicht: „Meine Frau hat Pflegegrad 5, ich selbst Pflegegrad 4. Wenn diese Reform in Kraft tritt, bricht unser Leben in sich zusammen. Ein Pflegeheim können wir nicht bezahlen – und wir müssten sogar fürchten, unser barrierefreies Zuhause zu verlieren“. Der ABiD e.V. fordert die Bundesministerin auf, die Reform dringend zu überarbeiten und die geplanten Kürzungen zurückzunehmen. Pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen bräuchten Entlastung, Planungssicherheit und Respekt – keine zusätzlichen Belastungen. 

Keine Einschränkungen bei der Eingliederungshilfe geplant 
(www.bundestag.de vom 08.06.2026)

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat auf seiner Webseite den Abschluss des Dialogprozesses Eingliederungshilfe mitgeteilt. Danach ist der im Koalitionsvertrag vereinbarte Dialogprozess zwischen Bund, Ländern und Kommunen abgeschlossen. Der Dialogprozess zielt nach Aussage der Parlamentarischen Staatssekretärin im BMAS, Kerstin Griese, eindeutig nicht auf Einschränkungen der Leistungen für Menschen mit Behinderungen ab. Es gehe vielmehr darum, zu identifizieren, wo Bürokratie abgebaut und Prozesse verschlankt und effektiviert werden können. Die Staatssekretärin trat damit den in einer öffentlichen Petition der Bundesvorsitzenden des Vereins Lebenshilfe, Ulla Schmidt, geäußerten Befürchtung entgegen, es drohten angesichts der schwierigen finanziellen Finanzsituation vieler Kommunen derartige Einschränkungen. Ulla Schmidt verweist in der 181.269-mal mitgezeichneten Petition auf öffentliche Diskussionen darüber, die Kosten für die Eingliederungshilfe zu begrenzen. Hintergrund der Diskussion sei der finanzielle Druck, den Kommunen seit Jahren beklagen. Laut Ulla Schmidt fordert die Sozialstaatskommission, dass der aktuelle Dialog zwischen dem BMAS, den Ländern und Kommunen vorrangig auf Kosteneinsparungen in der Eingliederungshilfe ausgerichtet wird. Im Dialogprozess Eingliederungshilfe sei über Verbesserungsmöglichkeiten bei der praktischen Anwendung des Bundesteilhabegesetzes gesprochen worden, sagte Staatssekretärin Griese. Als „einigungsfähig auf der Fachebene“ identifiziert worden sei eine Ausweitung der Gesamtpläne von derzeit alle zwei Jahre auf alle fünf Jahre. Das würde die Leistungsempfänger entstressen und Bürokratie abbauen. Beim Thema „gemeinsame Inanspruchnahme“ (Pooling) wurde klargemacht, dass der Bedarf immer gedeckt sein müsse. So kann da, wo es sinnvoll und möglich ist, sowie für die Menschen bedarfsgerecht ist, eine gemeinsame Inanspruchnahme stattfinden (z.B. bei der Schulbegleitung). Aus Sicht der Staatssekretärin ist jedoch klar, dass man Kommunalfinanzen nicht mit Kürzungen der Eingliederungshilfe sanieren kann. 
Aus dem Dialogprozess Eingliederungshilfe heraus wurde ein Empfehlungspapier erarbeitet:
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Teilhabe/empfehlungspapier-eingliederungshilfe-sgb-ix.pdf?__blob=publicationFile&v=5

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sollten lt. BMAS zeitnah umgesetzt werden. 

Höhe des GdB bei einer Parkinson-Erkrankung mit erheblichen Wirkfluktuationen 
(Quelle: Urteil des Sozialgerichts Düsseldorf vom 17.01.2026)

Starke Wirkungsschwankungen können bei Parkinson den Alltag erheblich beeinträchtigen. Besonders belastend sind sogenannte On-Off-Phänomene, bei denen sich Phasen guter Beweglichkeit mit Zeiten ausgeprägter Bewegungseinschränkungen abwechseln. Das Sozialgericht Düsseldorf kam nach mehr als 5 Jahren Prozessdauer zu dem Ergebnis, dass starke Wirkfluktuationen On-Off-Phänomene bei einer Parkinson-Erkrankung einen Gesamt -GdB von 100 rechtfertigen können, wenn die daraus resultierenden Einschränkungen medizinisch nachgewiesen sind. Das Gericht stützte sich auf neurologische Befundberichte und ein fachärztliches Gutachten. Zu den dokumentierten Einschränkungen gehörten: 
· ausgeprägter Tremor
· erhebliche Wirkungsschwankungen der Medikamente
· On-Off-Phänomene mit deutlich eingeschränkter Bewegungsfähigkeit 
Neben der Parkinson-Erkrankung lag beim Kläger auch eine seelische Störung vor. Die zunehmenden körperlichen Einschränkungen führten zu sozialem Rückzug. Hinzu kamen Panikattacken, die den Leidensdruck verstärkten und die Umsetzung alltäglicher Aktivitäten erschweren konnten. 
Das Gericht stellte fest, dass die Parkinson-Erkrankung mit ihren massiven Auswirkungen das Funktionssystem „Gehirn einschließlich Psyche“ besonders schwer beeinträchtigte. Für dieses Funktionssystem wurden ein Teil-GdB von 100 angenommen. Da die weiteren Gesundheitsstörungen keine zusätzliche wesentliche Erhöhung rechtfertigten, entsprach der Wert zugleich dem Gesamt-GdB. Das Urteil macht deutlich, dass bei Parkinson nicht allein die Diagnose entscheidend ist. Maßgeblich sind die konkreten Auswirkungen auf Beweglichkeit, Selbstständigkeit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 

Private Pflegevorsorge steuerlich stärker fördern
(Deutsches Ärzteblatt vom 15.06.2026)

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken will, dass private Pflegevorsorge steuerlich stärker gefördert wird. Es muss attraktiver werden, zusätzlich eine private Pflegeversicherung abzuschließen. Dafür müsse es aus ihrer Sicht möglich sein, die gezahlten Beiträge als Vorsorgeaufwand von der Steuer abzusetzen. Pflegezusatzversicherungen zählen zu den “sonstigen Vorsorgeaufwendungen“. Sie sind bis zu einer Höchstgrenze von 1.900 Euro für Angestellte und Beamte und 2.800 Euro für Selbstständige steuerlich absetzbar. Da auch die Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung in diesem Höchstbetrag enthalten sind, gilt die steuerliche Wirkung als gering. Deshalb müsse die private Vorsorge ein stärkerer Baustein der Pflegefinanzierung werden. 

Lautstarke Proteste vor der Anhörung zum Behindertengleichstellungsgesetz 
(kobinet Nachrichten vom 23.06.2026)

Am 22. Juni 2026 haben ca. 200 behinderte Menschen und ihre Verbündeten mit lautstarken Protesten die Anhörung des Bundesausschuss für Arbeit und Soziales zum Behindertengleichstellungsgesetz begleitet. Die Demonstrant*innen waren aus verschiedenen Teilen Deutschland gekommen. Sie waren laut, denn sie wollten, dass sie “drinnen“ bei der Anhörung gehört werden. Solidarität gab es vom Bundesbehindertenbeauftragten Jürgen Dusel und der SPD-Abgeordneten Heike Heubach. Vier Rollstuhlnutzer*innen, die sich für die Anhörung im Paul-Löbe-Haus angemeldet hatten, mussten die Anhörung im Foyer verfolgen. Angeblich war kein Platz für mehr als einen Rollstuhlnutzer im Anhörungssaal. Eine Reihe derjenigen, die als Sachverständige bei der Anhörung mitgewirkt haben, berichteten zum Ende der Protestaktion über ihre Positionen und den Verlauf der Anhörung. Dabei wurde deutlich, dass man bis zum Ende dieses Gesetzgebungsverfahrens für Verbesserungen des Gesetzentwurfs kämpfen müsse. Voraussichtlich könnte das Gesetz am 9. Oder 10. Juli 2026 im Bundestag beschlossen werden. Weitere Proteste und Lobbyarbeiten sind also vorprogrammiert. 

Seminare & Veranstaltungen 

[bookmark: _Hlk207272685]Fachgespräch: “Arbeit für Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf“ 
(BAG Selbsthilfe, E-Mail vom 09.06.2026)

Termin:			7. Juli 2026					13:30 bis 17:00 Uhr

Veranstalter:	Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen 

Ort:	Cafe Moskau in Berlin


Der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, Jürgen Dusel, möchte in diesem und im kommenden Jahr einen besonderen Fokus seiner Arbeit auf die Teilhabesituation von Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf legen. Auch Menschen mit viel Unterstützungs-Bedarf sollen in allen Bereichen dabei sein können. Er lädt deshalb zu einem Gespräch ein. Gemeinsam sollen Ideen und Vorschläge gesammelt werden. 

Infos zum Programm und Anmeldung unter:
https://reg.bmas.de/mmku_070726_infos_leicht
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